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Selten, aber hartnäckig
Was kann man gegen die Rindersalmonellose tun?

S almonellen sind uns meist im 
Zusammenhang mit Lebens-
mittelvergiftungen oder aus 

der Berichterstattung über Lebens-
mittelskandale in der Presse bekannt. 
Zuletzt bereitete uns in Bayern sal-
monellenbelasteter Sojaschrot Sor-
gen. Salmonellen können aber auch 
schwere Erkrankungen bei Rindern 
hervorrufen. In Deutschland kommt 
es jährlich zu etwa 100 Ausbrüchen, 
in Bayern waren es im letzten Jahr 
22. Die Rindersalmonellose ist also 
selten, kann aber für die betroffenen 
Betriebe eine enorme finanzielle und 
auch psychische Belastung darstellen.

Salmonellen sind Bakterien, die 
in sehr vielen unterschiedlichen Ar-
ten vorkommen. Diese können un-
terschiedlich stark an eine Wirtspe-
zies angepasst sein, oder aber viele 
Tierarten, bzw. auch den Menschen 
infizieren. Die beim Rind in Bayern 
am häufigsten vorkommenden Ar-
ten sind Salmonella dublin (S. dub-
lin) und Salmonella typhimurium 
(S. typhimurium). S. dublin ist, im 
Gegensatz zu S. typhimurium, gut 
an das Rind angepasst und wird nur 
selten bei anderen Spezies gefunden. 
Es kommen aber auch immer wie-
der weniger häufige oder exotische 
Arten vor. 

Unter Umständen werden exo-
tische Salmonellenarten, die beim 
Rind nicht zu einer auffälligen Er-
krankung führen, „zufällig“ bei der 
Untersuchung verendeter Tiere ge-
funden. Salmonellen können prin-
zipiell auch beim Menschen zu Er-
krankungen führen, so dass der 
persönlichen Hygiene des Stallper-
sonals auch große Bedeutung zu-
kommt. Von ordnungsgemäß erhitz-
ter Milch geht keine Gefahr für den 
Menschen aus.

Einschleppung 
und Verbreitung

Der Eintrag der Salmonellen in 
einen Bestand ist über viele belebte 
oder unbelebte Faktoren möglich. In 
erster Linie kommen natürlich zuge-
kaufte Tiere oder Tiere, die Kontakt 
zu bestandsfremden Rindern hatten 

in Frage. Aber auch Personen oder 
andere Tiere, sowie Fahrzeuge oder 
gemeinschaftlich mit anderen Betrie-
ben genutzte Gerätschaften kommen 
dafür in Betracht. 

Besonders anfällig dafür an ei-
ner Salmonellose zu erkranken sind 
Saugkälber und Kühe um den Zeit-
punkt der Abkalbung. Bei sehr jun-
gen Kälbern verläuft die Erkrankung 
oft in Form einer Blutvergiftung, die 
sehr rasch zum Tod führen kann. 
Auch Gelenksentzündungen, Hirn-
hautentzündung oder ein Abster-
ben der Gliedmaßenenden kann be-
obachtet werden. Ältere Kälber und 
Kühe zeigen klassischerweise schwe-
re, oft blutige Durchfälle mit Fieber 
und gestörtem Allgemeinbefinden. 
Auch Verkalbungen ab dem siebten 
Trächtigkeitsmonat können durch 
Salmonellen hervorgerufen werden. 

Die Verbreitung des Erregers im 
Bestand findet über den Kot infizier-

ter Tiere statt. Ob ein Rind erkrankt 
hängt nicht nur von der Abwehrla-
ge des Tieres sondern auch von der 
Art des Erregers und der Infekti-
onsdosis ab. Oft zirkuliert der Er-
reger über einen längeren Zeitraum 
im Bestand, bevor erste Krankheits-
zeichen auftreten. Dies ist möglich, 
da viele infizierte Tiere nie erkran-
ken, aber die Salmonellen sehr erfolg-
reich weiterverbreiten. Gerade bei 
der Infektion mit S. dublin kommt 
es auch zu lebenslangen Infektio-
nen bei ansonsten gesunden Tieren 
(Dauerausscheider).

Allein anhand der Krankheitser-
scheinungen kann eine Salmonello-
se nicht sicher diagnostiziert werden, 
hierfür sind Laboruntersuchungen 
notwendig. Der Nachweis der Bak-
terien erfolgt durch Anzüchtung 
aus Kotproben, abortierten Kälbern 
oder Sektionsmaterial von verende-
ten Tieren. Dies ist relativ aufwän-
dig und dauert einige Tage. Auch ein 
sehr rasch durchzuführender mole-
kularbiologischer Test, mit dem ge-
netisches Material der Salmonellen 
nachgewiesen wird, ist verfügbar. 

Die Rindersalmonellose ist eine 
anzeigepflichtige Tierseuche, sodass  
bei Verdacht oder Feststellung eines 
Ausbruchs das weitere Vorgehen vom 
zuständigen Veterinäramt nach Maß-
gabe der Rinder-Salmonellose-Ver-
ordnung bestimmt wird (siehe Kas-
ten). Diese ermöglicht auch, dass die 
Tötung betroffener Tiere angeordnet 
wird. Diese Tiere werden von der 
Tierseuchenkasse nach den Maßga-
ben des Tiergesundheitsgesetzes ent-
schädigt. Dessen ungeachtet sind die 
wichtigsten Behandlungsmaßnah-
men bei Durchfall gegen den Flüs-
sigkeitsverlust gerichtet. Die Behand-
lung mit Antibiotika ist umstritten, 
da sie im Verdacht steht die Ent-
stehung von Dauerausscheidern zu 
fördern. 

Behandlung 
und Imfung

Impfstoffe gegen die beiden am 
häufigsten beim Rind vorkom-
menden Salmonellenarten sind in 
Deutschland verfügbar. Sind selte-
ne oder exotische Arten Ursache 
des Ausbruchs können bestandsspe-
zifische Impfstoffe hergestellt wer-
den. Ob eine Impfung angeraten er-
scheint muss in jedem einzelnen Fall 
geprüft und mit dem zuständigen Ve-
terinäramt abgesprochen werden.

Die Maßnahmen, die zu ergrei-
fen sind, um einen Eintrag der Rin-
dersalmonellose in den Bestand zu 
vermeiden, unterscheiden sich im 
Wesentlichen nicht von den Vor-
kehrungsmaßnahmen gegen andere 
gefährliche oder staatlich bekämpf-
te Rinderseuchen (z. B. IBR, MKS). 
Leider ist es so, dass in der Rinder-
haltung diese Maßnahmen der Biosi-
cherheit noch weit weniger selbstver-
ständlich sind, als beispielsweise in 
der Schweine- und Geflügelhaltung. 
 Dr. Ingrid Lorenz

 Tiergesundheitsdienst Bayern e. V.

Salmonellen 
können bei Rin-
dern allen Al-
ters schwere 
blutige Durch-
fälle mit Fieber 
und gestörtem 
Allgemeinbe-
finden hervor-
rufen. Die Ver-
breitung findet 
über den Kot 
infizierter Tiere 
statt.
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Bei amtlich festgestellter Salmonel-
lose oder Salmonelloseverdacht:

 ● dürfen Rinder den Betrieb nicht 
verlassen,

 ● dürfen Rinder nicht mit Tieren 
anderer Besitzer oder anderer 
Stallabteile in Berührung kommen,

 ● darf man Rinder nur mit behördli-
cher Genehmigung einstallen,

 ● darf Milch nicht erkrankter Kühe 
an Sammelmolkereien abgegeben 
werden, Milch erkrankter Kühe 
muss beseitigt oder nach abko-
chen im Bestand verfüttert werden,

 ● müssen Geräte und Stallungen 
nach besonderer anweisung durch 
den amtstierarzt gereinigt und des-
infiziert werde

 ● ist das Betreten des betroffenen 
Stalles eingeschränkt und mit be-
sonderen Hygieneauflagen verbun-
de

 ● kann die Tötung erkrankter 
oder verdächtiger Tiere durch den 
amtstierarzt angeordnet werde

 ● ist Dung und Gülle nach be-

stimmten anforderungen zu hygi-
enisieren.

Zur aufhebung der Sperre ist es 
nötig, dass alle Tiere mindestens 
zweimal im abstand von acht bis 
fünfzehn Tagen mit negativem er-
gebnis untersucht wurden und zu-
sätzlich bei einer Untersuchung 
aller Tiere des Bestandes (abschlu-
ßuntersuchung) keine Salmonellen 
nachgewiesen wurden.

Die Rinder-Salmonellose Verord-
nung wurde 1972 unter dem ein-
druck einer Gefährdung vorrangig 
durch S. dublin erlassen und ist 
stark auf die eigenheiten dieses 
erregers ausgerichtet. allerdings 
unterscheidet die Verordnung 
nicht zwischen verschiedenen Sal-
monellenarten. nachdem immer 
mehr Salmonellen mit unterschied-
lichem krankmachenden Potenzial 
in Rinderbeständen nachgewiesen 
werden, wäre eine Überarbeitung 
der Verordnung gemäß neuestem 
Kenntnisstand überfällig.

Die Rinder-Salmonellose-Verordnung
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n Die bayerischen 
Hochlandrinderzüchter 
hielten ihr Neujahrstreffen in 
Osseltshausen ab. Dort gab Dr. 
Michael Diepolder (r.) Hinweise 
zur neuen Düngeverordnung. 
Erfreuliche Zahlen konnte der 
Rassevertreter Claus Dieter 
Klose verkünden: „Die Zahl 
der aktiven Zuchtbetriebe 
ist in einem Jahr von 50 auf 
65 gestiegen. Ziel ist es die 
Reinrassigkeit zu erhalten.“


